
   

 
 
 
 

Wichtige Information für unsere Anteilinhaber 

 

Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des 

BayernInvest Bond Global Select-Fonds 

(WKN A0YF28, ISIN DE000A0YF280) 

 

 

Die BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH lagert mit Wirkung zum 01.05.2015 die Portfo-

lioverwaltung an den bisherigen Anlageberater für das o.g. OGAW-Sondervermögen aus. Aufgrund 

dieser Änderung bedarf es einer Änderung des § 7 Ziffer 4 der Besonderen Anlagebedingungen. Die-

ser regelt die Vergütung des Anlageberaters, nunmehr die Vergütung des ausgelagerten Portfoliove-

walters. Die Höhe der Vergütung ändert sich nicht. Gemäß § 163 Absatz 1 Satz 1 KAGB bedarf diese 

Änderung der Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“). Die 

Genehmigung der BaFin wurde am 19.11.2014 erteilt. 

Die BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH weist auf die nachfolgende Anpassung im § 7 

Ziffer 4 der Kosten hin: 

 

§ 7 Ziffer 4 der Besonderen Anlagebedingungen (alt): 

„Die Gesellschaft zahlt für die Beratungstätigkeit an den Berater eine jährliche Vergütung in Höhe von 

bis zu 1,5 Prozent des am Ende eines jeden Monats berechneten Durchschnittswertes aus den be-

wertungstäglich ermittelten Nettoinventarwerten des OGAW-Sondervermögens. Die Vergütung wird 

durch die Verwaltungsvergütung gem. vorstehender Ziffer 1 abgedeckt. 

Weiterhin zahlt die Gesellschaft an den Berater die gem. vorstehender Ziffer 3 vereinnahmte erfolgs-

abhängige Vergütung in Höhe von bis zu 15 Prozent.“ 

wird wie folgt geändert (neu): 

„Die Gesellschaft zahlt an den ausgelagerten Portfolioverwalter für die Portfolioverwaltung eine jährli-

che Vergütung in Höhe von bis zu 1,5 Prozent des am Ende eines jeden Monats berechneten Durch-

schnittswertes aus den bewertungstäglich ermittelten Nettoinventarwerten des OGAW-

Sondervermögens. Die Vergütung wird durch die Verwaltungsvergütung gem. vorstehender Ziffer 1 

abgedeckt. 

 

Weiterhin zahlt die Gesellschaft an den Portfolioverwalter die gem. vorstehender Ziffer 3 vereinnahmte 

erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 15 Prozent.“ 



   

 

Die Änderungen in den Besonderen Anlagebedingungen treten zum 01.05.2015 in Kraft und er-

halten somit ab dem 01.05.2015 folgenden Wortlaut: 

  



   

 
BESONDERE ANLAGEBEDINGUNGEN 

  
 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen 
den Anlegern und 

der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, (München), 
(nachstehend „Gesellschaft“ genannt) 

 
für das von der Gesellschaft verwaltete  

Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie 
 

BayernInvest Bond Global Select-Fonds, 
 

(nachstehend „OGAW-Sondervermögen“ genannt) 
 
 

die nur in Verbindung mit den für dieses OGAW-Sondervermögen von der Gesellschaft aufgestellten 
„Allgemeinen Anlagebedingungen“ gelten. 
 
 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGE-
GRENZEN 

 
 

§ 1 Vermögensgegenstände 
 
Die Gesellschaft darf für das OGAW-
Sondervermögen folgende Vermögensgegen-
stände erwerben: 
 
1. Wertpapiere gemäß § 5 der „Allgemeinen 

Anlagebedingungen“, 
 
2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der „All-

gemeinen Anlagebedingungen“, 
 
3. Bankguthaben gemäß § 7 der „Allgemei-

nen Anlagebedingungen“,, 
 
4. Investmentanteile gemäß § 8 der „Allge-

meinen Anlagebedingungen“, 
 
5. Derivate gemäß § 9 der „Allgemeinen An-

lagebedingungen“, 
 
6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 

der „Allgemeinen Anlagebedingungen“,. 
 
 
§ 2 Anlagegrenzen 
 
1. Die Gesellschaft darf in die in §§ 5 bis 10 

der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ 
und § 1 dieser „Besonderen Anlagebedin-
gungen“ benannten Anlageinstrumente im 
Rahmen der gesetzlichen und der nach-
folgend aufgeführten Anlagegrenzen in-
vestieren. 

 
2. Mindestens 51Prozent des Wertes des 

OGAW-Sondervermögens müssen in fest-
verzinsliche Wertpapiere und Geld-

marktinstrumente im Sinne der §§ 5 und 6 
der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ in-
vestiert werden.  

 
Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt unter 
Chance - Risiko Aspekten. 
 

3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
desselben Emittenten dürfen in Abwei-
chung von § 11 Abs.2 Halbsatz 1 der „All-
gemeinen Anlagebedingungen“ bis zu 
10 Prozent des Wertes des OGAW-
Sondervermögens erworben werden; da-
bei darf der Gesamtwert der Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente dieser Emitten-
ten (Schuldner) 40 Prozent des Wertes 
des OGAW-Sondervermögens nicht über-
steigen. 

 
4. Die in Pension genommenen Wertpapiere 

und Geldmarktinstrumente sind auf die 
Anlagegrenzen des § 206 Abs. 1 bis 3 
KAGB anzurechnen. 

 
5. Bis zu 49Prozent des Wertes des OGAW-

Sondervermögens dürfen in Bankgutha-
ben nach Maßgabe des § 7 Satz 1 der 
„Allgemeinen Anlagebedingungen“ gehal-
ten werden.  

 
6. Für bis zu 10Prozent des Wertes des 

OGAW-Sondervermögens dürfen Invest-
mentanteile nach Maßgabe des § 8 der 
„Allgemeinen Anlagebedingungen“ erwor-
ben werden. Es sind nur solche Invest-
mentanteile zu erwerben, die überwiegend 
in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente 
investieren.  

 
7. Die in Pension genommenen Investmen-

tanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 
207 und 210 Absatz 3 KAGB anzurech-
nen. 

 



   

 
§ 3 Anlageausschuss 
 
Die Gesellschaft bedient sich mit Blick auf das 
OGAW-Sondervermögen des Rates eines An-
lageausschusses. 

ANTEILKLASSEN 

§ 4 Anteilklassen 
 
1. Für das OGAW-Sondervermögen können 

Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 
der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ 
gebildet werden, die sich hinsichtlich Er-
tragsverwendung, Ausgabeaufschlag, 
Währung des Anteilwertes, Verwaltungs-
vergütung, Mindestanlagesumme unter-
scheiden können. Die Bildung von Anteil-
klassen ist jederzeit zulässig und liegt im 
Ermessen der Gesellschaft. 

 
2. Der Abschluss von Währungskurssiche-

rungsgeschäften ausschließlich zugunsten 
einer einzigen Währungsanteilklasse ist 
zulässig. Für Währungsanteilklassen mit 
einer Währungsabsicherung zugunsten 
der Währung dieser Anteilklasse (Refe-
renzwährung) darf die Gesellschaft auch 
unabhängig von § 9 der „Allgemeinen An-
lagebedingungen“ Derivate im Sinne des § 
197 Absatz 1 KAGB auf Wechselkurse 
oder Währungen mit dem Ziel einsetzen, 
Anteilwertverluste durch Wechselkursver-
luste von nicht auf die Referenzwährung 
der Anteilklasse lautenden Vermögensge-
genständen des OGAW-
Sondervermögens zu vermeiden.  

 
3. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse 

gesondert errechnet, indem die Kosten 
der Auflegung neuer Anteilklassen, die 
Ausschüttungen (einschließlich der aus 
dem Fondsvermögen gegebenenfalls ab-
zuführenden Steuern), die Verwaltungs-
vergütung und die Ergebnisse aus Wäh-
rungskurssicherungsgeschäften, die auf 
eine bestimmte Anteilklasse entfallen, ge-
gebenenfalls einschließlich Ertragsaus-
gleich, ausschließlich dieser Anteilklasse 
zugeordnet werden. 

 
4. Die bestehenden Anteilklassen werden 

sowohl im Verkaufsprospekt als auch im 
Jahres- und Halbjahresbericht einzeln 
aufgezählt. Die Anteilklassen kennzeich-
nenden Ausgestaltungsmerkmale (Er-
tragsverwendung, Ausgabeaufschlag, 
Währung des Anteilwertes, Verwaltungs-
vergütung, Mindestanlagesumme) werden 

im Verkaufsprospekt und im Jahres- und 
Halbjahresbericht im Einzelnen beschrie-
ben. 

ANTEILSCHEINE, AUSGABEPREIS; 
RÜCKNAHMEPREIS; RÜCKNAHME 

VON ANTEILEN UND KOSTEN 

§ 5 Anteilscheine 
 
1. Die Rechte der Anleger werden bei der Er-

richtung des OGAW-Sondervermögens 
ausschließlich in Globalurkunden verbrieft. 
 

2. Die Anleger sind an den jeweiligen Ver-
mögensgegenständen des OGAW-
Sondervermögens in Höhe ihrer Anteile 
als Miteigentümer nach Bruchteilen betei-
ligt. 
 

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis 
 

1. Der Wert des OGAW-Sondervermögens 
sowie der Wert der Anteile werden von der 
Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahr-
stelle ermittelt. 

 
2. Der Ausgabeaufschlag darf in der jeweili-

gen Anteilklasse bis zu 10 Prozent des 
Nettoinventarwertes des Anteils betragen.  
Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder 
mehrere Anteilklassen einen niedrigeren 
Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von 
der Berechnung eines Ausgabeaufschla-
ges abzusehen. Die Gesellschaft hat im 
Verkaufsprospekt Angaben zum Ausgabe-
aufschlag nach Maßgabe des § 165 Ab-
satz 3 KAGB zu machen. 

 
3. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erho-

ben. 
 
 
§ 7 Kosten  

 
1. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung 

des OGAW-Sondervermögens eine jährli-
che Verwaltungsvergütung bis zur Höhe 
von 2,0 Prozent des am Ende eines jeden 
Monats berechneten Durchschnittswertes 
aus den bewertungstäglich ermittelten 
Nettoinventarwerten des OGAW-
Sondervermögens. Sie ist berechtigt, hie-
rauf monatlich anteilige Vorschüsse zu er-
heben.  
Für einzelne Anteilklassen kann eine nied-
rigere Verwaltungsvergütung erhoben 
werden. Als Berechnungsgrundlage für die 
Verwaltungsvergütung einer Anteilklasse 
wird der am Ende eines jeden Monats be-



   

rechnete Durchschnittswert aus dem be-
wertungstäglich ermittelten Nettoinventar-
wert der betreffenden Anteilklasse heran-
gezogen. 
 

2. Die Gesellschaft kann in den Fällen, in 
denen für das OGAW-Sondervermögen 
gerichtlich oder außergerichtlich streitige 
Ansprüche durchgesetzt werden, eine 
Vergütung von bis zu 5 Prozent der für 
das OGAW-Sondervermögen - nach Ab-
zug und Ausgleich der aus diesem Verfah-
ren für das OGAW-Sondervermögen ent-
standenen Kosten - vereinnahmten Beträ-
ge berechnen. 

 
3. Die Gesellschaft kann für die Verwaltung 

des OGAW-Sondervermögens ferner eine 
erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 
bis zu 15Prozent (Höchstbetrag) des Be-
trags erhalten, um den die Anteilswertent-
wicklung die Entwicklung des Vergleichs-
index am Ende einer Abrechnungsperiode 
übersteigt (Outperformance über den Ver-
gleichsindex), höchstens jedoch bis zu 5 
Prozent des Durchschnittswerts des 
OGAW-Sondervermögens in der Abrech-
nungsperiode. Dieser Durchschnittswert 
errechnet sich über den Mittelwert der bör-
sentäglichen Endvolumina des OGAW-
Sondervermögens in der Abrechnungspe-
riode.  
 
Unterschreitet die Anteilwertentwicklung 
am Ende einer Abrechnungsperiode die 
Performance des Vergleichsindex (nega-
tive Benchmark-Abweichung), so erhält 
die Gesellschaft keine erfolgsabhängige 
Vergütung. Entsprechend der Berech-
nung bei positiver Benchmark-
Abweichung wird auf Basis des vereinbar-
ten Höchstbetrages der negative Betrag 
pro Anteilwert errechnet und auf die 
nächste Abrechnungsperiode vorgetra-
gen. Für die nachfolgende Abrechnungs-
periode erhält die Gesellschaft nur dann 
eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn 
der aus positiver Benchmark-Abweichung 
errechnete Betrag den negativen Vortrag 
aus der vorangegangenen Abrechnungs-
periode am Ende der Abrechnungsperio-
de übersteigt. In diesem Fall besteht der 
Vergütungsanspruch aus der Differenz 
beider Beträge. Ein verbleibender negati-
ver Betrag pro Anteilwert wird wieder in 
die neue Abrechnungsperiode vorgetra-
gen. Ergibt sich am Ende der nächsten 
Abrechnungsperiode erneut eine negative 
Benchmark-Abweichung, so wird der vor-
handene negative Vortrag um den aus 
dieser negativen Benchmark-Abweichung 
errechneten Betrag erhöht. Bei der Be-
rechnung des Vergütungsanspruchs wer-

den negative Vorträge der vorangegan-
genen fünf Abrechnungsperioden berück-
sichtigt.  
 
Ein positiver Betrag pro Anteilwert, der 
nicht entnommen werden kann, wird 
ebenfalls in die neue Abrechnungsperiode 
vorgetragen.  
 
Die Abrechnungsperiode beginnt am 
01.01. und endet am 31.12. eines Kalen-
derjahres. Die erste Abrechnungsperiode 
beginnt mit dem Inkrafttreten der neuen 
Kostenregelung und endet erst am zwei-
ten 31.12., der dem Inkrafttreten der neu-
en Kostenregelung folgt.   
  
Als Vergleichsindex wird eb.rexx® Money 
Market (TR) (Ticker: I2IC) festgelegt.  
 
Die erfolgsabhängige Vergütung wird 
durch den Vergleich der Entwicklung des 
Vergleichsindex mit der Anteilwertentwick-
lung, die nach der BVI-Methode berech-
net wird, in der Abrechnungsperiode er-
mittelt. Eine Erläuterung zur BVI-Methode 
ist auf der Internetseite des BVI unter 
www.bvi.de zu finden.  

 
Die dem OGAW-Sondervermögen belas-
teten Kosten dürfen vor dem Vergleich 
nicht von der Entwicklung des Vergleichs-
index abgezogen werden.  

 
Entsprechend dem Ergebnis eines tägli-
chen Vergleichs wird eine angefallene er-
folgsabhängige Vergütung im OGAW-
Sondervermögen zurückgestellt. Liegt die 
Anteilwertentwicklung während der Ab-
rechnungsperiode unter der des Ver-
gleichsindex, so wird eine in der jeweili-
gen Abrechnungsperiode bisher zurück-
gestellte, erfolgsabhängige Vergütung 
entsprechend dem täglichen Vergleich 
wieder aufgelöst. Die am Ende der Ab-
rechnungsperiode bestehende, zurückge-
stellte erfolgsabhängige Vergütung kann 
entnommen werden.  

 
Falls der Vergleichsindex entfallen sollte, 
wird die Gesellschaft einen angemes-
senen anderen Index festlegen, der an die 
Stelle des genannten Index tritt.  
 
Die erfolgsabhängige Vergütung kann - 
selbst bei positiver Benchmark-
Abweichung - nur dann entnommen wer-
den, wenn der Anteilwert am Ende des 
Abrechnungszeitraumes den Anteilwert zu 
Beginn des Abrechnungszeitraumes 
übersteigt (absolut positive Anteilwertent-
wicklung).  

 



   

4. Die Gesellschaft zahlt an den ausgelager-
ten Portfolioverwalter für die Portfoliover-
waltung eine jährliche Vergütung in Höhe 
von bis zu 1,5 Prozent des am Ende eines 
jeden Monats berechneten Durchschnitts-
wertes aus den bewertungstäglich ermit-
telten Nettoinventarwerten des OGAW-
Sondervermögens. Die Vergütung wird 
durch die Verwaltungsvergütung gem. 
vorstehender Ziffer 1 abgedeckt. 

 
Weiterhin zahlt die Gesellschaft an den 
Portfolioverwalter die gem. vorstehender 
Ziffer 3 vereinnahmte erfolgsabhängige 
Vergütung in Höhe von bis zu 15 Prozent. 
 

5. Die monatliche Vergütung für die Ver-
wahrstelle beträgt 1/12 von höchstens 
0,2 Prozent p. a. des Wertes des OGAW-
Sondervermögens, errechnet aus dem je-
weiligen Monatsendwert. 

 
6. Neben den vorgenannten Vergütungen 

gehen die folgenden Aufwendungen zu 
Lasten des OGAW-Sondervermögens:  
 
a) bankübliche Depot- und Kontogebüh-

ren, gegebenenfalls einschließlich der 
banküblichen Kosten für die Verwah-
rung ausländischer Vermögensge-
genstände im Ausland; 

 
b) Kosten für den Druck und Versand 

der für die Anleger bestimmten ge-
setzlich vorgeschriebenen Verkaufs-
unterlagen (Jahres- und Halbjahres-
berichte, Verkaufsprospekte, wesent-
liche Anlegerinformationen); 

 
c) Kosten der Bekanntmachung der Jah-

res- und Halbjahresberichte, der Aus-
gabe- und Rücknahmepreise und ge-
gebenenfalls der Ausschüttungen o-
der Thesaurierungen und des Auflö-
sungsberichtes sowie sonstiger Veröf-
fentlichung von Mitteilungen an die 
Anleger; 

 
d) Kosten für die Prüfung des OGAW-

Sondervermögens durch den Ab-
schlussprüfer des OGAW-
Sondervermögens; 

 
e) Kosten für die Bekanntmachung der 

Besteuerungsgrundlagen und der Be-
scheinigung, dass die steuerlichen 
Angaben nach den Regeln des deut-
schen Steuerrechts ermittelt wurden; 

 
f) Kosten für die Analyse des Anlageer-

folgs des OGAW-Sondervermögens 
durch Dritte; 

 

g) Kosten für die Geltendmachung und 
Durchsetzung von Rechtsansprüchen 
des OGAW-Sondervermögens sowie 
die Abwehr von gegen die Gesell-
schaft zu Lasten des OGAW-
Sondervermögens erhobenen An-
sprüchen; 

 
h) Kosten der Erstellung und Verwen-

dung eines dauerhaften Datenträgers, 
außer im Falle der Informationen über 
Fondsverschmelzungen und der In-
formationen über Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit Anlagegrenzverlet-
zungen oder Berechnungsfehlern bei 
der Anteilwertermittlung; 

 
i) Gebühren und Kosten, die von staat-

lichen Stellen in Bezug auf das 
OGAW-Sondervermögen erhoben 
werden;  

 
j)  Kosten für Rechts- und Steuerbera-

tung im Hinblick auf das OGAW-
Sondervermögen; 

 
k)  Kosten sowie jegliche Entgelte, die 

mit dem Erwerb und/oder der Ver-
wendung bzw. Nennung eines Ver-
gleichsmaßstabes oder Finanzindi-
zes anfallen können; 

 
l)  Kosten für die Beauftragung von 

Stimmrechtsbevollmächtigten; 
 
m)  im Zusammenhang mit den an die 

Gesellschaft, die Verwahrstelle und 
Dritte zu zahlenden Vergütungen 
sowie den vorstehend genannten 
Aufwendungen anfallende Steuern 
einschließlich der im Zusammenhang 
mit der Verwaltung und Verwahrung  
entstehenden Steuern; 

 
7. Neben den vorgenannten Vergütungen 

und Aufwendungen werden dem OGAW-
Sondervermögen die in Zusammenhang 
mit dem Erwerb und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen entstehenden 
Kosten belastet. 
 

8. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und 
im Halbjahresbericht den Betrag der Aus-
gabeaufschläge und Rücknahmeabschlä-
ge offen zu legen, die dem OGAW-
Sondervermögen im Berichtszeitraum für 
den Erwerb und die Rücknahme von An-
teilen im Sinne des § 196 KAGB berech-
net worden sind. Beim Erwerb von Antei-
len, die direkt oder indirekt von der Ge-
sellschaft selbst oder einer anderen Ge-
sellschaft verwaltet werden, mit der die 
Gesellschaft durch eine wesentliche un-



   

mittelbare oder mittelbare Beteiligung ver-
bunden ist, darf die Gesellschaft oder die 
andere Gesellschaft für den Erwerb und 
die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge 
und Rücknahmeabschläge berechnen. Die 
Gesellschaft hat im Jahresbericht und im 
Halbjahresbericht die Vergütung offen zu 
legen, die dem OGAW-Sondervermögen 
von der Gesellschaft selbst, von einer an-
deren Kapitalverwaltungsgesellschaft, ei-
ner Investment-Aktiengesellschaft mit ver-
änderlichem Kapital oder einer anderen 
Gesellschaft, mit der die Gesellschaft 
durch eine wesentliche unmittelbare oder 
mittelbare Beteiligung verbunden ist oder 
einer ausländischen Investment-
Gesellschaft, einschließlich ihrer Verwal-
tungsgesellschaft als Verwaltungsvergü-
tung für die im OGAW-Sondervermögen 
gehaltenen Anteile berechnet wurde. 

ERTRAGSVERWENDUNG UND 
GESCHÄFTSJAHR 

§ 8 Ausschüttung 
 

1. Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die 
während des Geschäftsjahres für Rech-
nung des OGAW-Sondervermögens ange-
fallenen und nicht zur Kostendeckung 
verwendeten Zinsen, Dividenden und 
sonstige Erträge – unter eventueller Be-
rücksichtigung des zugehörigen Ertrags-
ausgleichs – aus. Realisierte Veräuße-
rungsgewinne  - unter Berücksichtigung 
eines eventuellen zugehörigen Ertrags-
ausgleichs - können ebenfalls zur Aus-
schüttung herangezogen werden. 

 
2. Ausschüttbare Erträge gemäß Absatz 1 

können zur Ausschüttung in späteren Ge-
schäftsjahren insoweit vorgetragen wer-
den, als die Summe der vorgetragenen Er-
träge 15 Prozent des jeweiligen Wertes 

des OGAW-Sondervermögens zum Ende 
des Geschäftsjahres nicht übersteigt. Er-
träge aus Rumpfgeschäftsjahren können 
vollständig vorgetragen werden. 

 
3. Im Interesse der Substanzerhaltung kön-

nen Erträge teilweise, in Sonderfällen 
auch vollständig zur Wiederanlage im 
OGAW-Sondervermögen bestimmt wer-
den. 

 
4. Zwischenausschüttungen sind zulässig. 
 
5. Ein Ertragsausgleichsverfahren wird 

durchgeführt. 
 
6. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb 

von 4 Monaten nach Schluss des Ge-
schäftsjahres. 

 
 
§ 9 Thesaurierung  
 
Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die 
Gesellschaft die während des Geschäftsjahres 
für Rechnung des OGAW-Sondervermögens 
angefallenen und nicht zur Kostendeckung 
verwendeten Zinsen, Dividenden und sonsti-
gen Erträge –unter Berücksichtigung des zu-
gehörigen Ertragsausgleichs– sowie die reali-
sierten Veräußerungsgewinne der thesaurie-
renden Anteilklassen im OGAW-
Sondervermögen anteilig wieder an. 
 
 
§ 10 Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr des OGAW-
Sondervermögens beginnt am 1. Januar und 
endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
München, im April 2015 
 
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 
 
Die Geschäftsführung 


